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§  1 Einleitung

I. „Was ist [schon] Wahrheit?“1 

Die müde Skepsis,2 der Hohn,3 den viele in Pilatus’ Frage mitschwingen hören,4 
könnte aktueller kaum sein. Wer sich auf Wahrheit beruft, steht heute schnell im 
Verdacht, sich eines unverdienten Vorteils bedienen zu wollen. Werden wissen
schaftliche Methoden der Wahrheitssuche nicht missbraucht, um im Interesse der 
Industrie Produkten Ungefährlichkeit zu attestieren?5 Werden rechtsstaatliche 
Verfahren nicht genutzt, um politische Zielvorgaben möglichst effektiv durchzu
setzen, unabhängig davon, was im Einzelfall wirklich den Tatsachen entsprechen 
mag?6 Beeinflussen denn nicht Medien mit einer Desinformation die Bevölkerung, 
die sie als unterdrückte Wahrheit ausgeben?7 Will also nicht einfach Macht aus
üben, wer sich auf Wahrheit beruft?8 

1 Pontius Pilatus auf Jesus’ Behauptung, die Wahrheit zu bezeugen, in Joh. 18:37–38, zitiert nach 
der Neuen Jerusalemer Bibel (Einheitsübersetzung), 1980; siehe im Detail zur biblischen Begriffs
geschichte: Bultmann, in: Kittel (Hrsg.) Theologisches Wörterbuch, Bd.  1, 1933, S.  233 ff. Die zentra
le Bedeutung des Wahrheitsbegriffs ist eine Besonderheit des Johannesevangeliums; in den anderen 
drei Evangelien fehlt sie. Im Johannesevangelium bleibt die Frage nach der Wahrheit unbeantwortet. 
In den apokryphen Pilatusakten antwortet Jesus: „Die Wahrheit stammt vom Himmel.“ Und auf die 
Nachfrage, ob es auf Erden keine Wahrheit gebe: „Du siehst doch, wie die, welche die Wahrheit 
 sagen, von irdischen Machthabern gerichtet werden.“ Zitiert nach: Scheidweiler, Nikodemusevange
lium, in: Schneemelcher (Hrsg.), Neutestamentliche Apokryphen, Bd.  I, 6.  Aufl. 1990, S.  403.

2 So vielfach die Deutung: Kelsen, Demokratie, 2.  Aufl., 1929, S.  103; Schmitt, Leviathan, 1938, 
S.  66 f.; Haenchen, Jesus vor Pilatus, ThLZ 1960, 93, 99 f.; Bollnow, Doppelgesicht der Wahrheit, 
1975, S.  9.

3 Bacon, Of Truth, 1625, S.  1: „What is Truth; said jesting Pilate; And would not stay for an 
Answer.“ (Kursivdruck im Original).

4 Schnelle, JohannesEvangelium, 1998, S.  274, hebt zu Recht hervor, dass Jesus Wahrheit als 
religiösen Begriff verwendet und daraus ein Missverständnis in dieser Gesprächssituation her
rührt: „Der sich in Jesus Christus offenbarende und rettende Gott ist die Wahrheit. Die Wahrheit 
ist Gottes Identität, und dadurch unterscheidet sich Gott grundlegend von der Welt. […] Pilatus 
[kann] die menschgewordene Wahrheit Jesus Christus nicht verstehen, denn er ist nicht ‚aus der 
Wahrheit‘.“ Gleichwohl scheint Pilatus dieser Wahrheit eigentümlich nahe: Haenchen, Weg Jesu, 
Zweite Reihe, Bd.  6, 1966, S.  521: „das unvergeßliche Bild des Staatsmanns und römischen Beam
ten, der guten Willens ist, der so unmittelbar vor der Wahrheit steht wie kein anderer, und doch 
von ihr geschieden bleibt, so rätselhaft er auch ihre Wirklichkeit spürt.“

5 Robinson u. a., Protection from Pesticides, EJRR 2020, 450, 455 ff.
6 Vgl. Hilbert, Erkenntnisfunktion und Richtigkeitsgewähr, Die Verwaltung 2018, 313, 338.
7 Misstrauen gegenüber Medien ist schon länger ein Thema: Manjoo, True Enough, 2008, S.  15. 
8 Siehe hierzu: Campbell, Concept of Truth, 2011, S.  1; Tawny, Krise der Wahrheit, 2021, S.  10; 

im Detail unten: §  6 IV.



2 §  1 Einleitung

Einen festen Boden an Tatsachen, auf den die demokratischrechtsstaatlich ver
fasste Gesellschaft doch angewiesen sei,9 mögen viele kaum mehr erkennen. Viel
leicht kommt es darauf aber auch gar nicht mehr so sehr an, solange staatliches 
Handeln akzeptanzfähig und effektiv bleibt?10 Vielleicht ist Wahrheit den Men
schen nicht mehr so wichtig, solange sie an lieb gewonnenen Auffassungen festhal
ten können.11 Haben die Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA12 und 
der Brexit13 nicht gezeigt, dass wir endgültig in einer postfaktischen Zeit angekom
men sind?14

All diesen Verfallserscheinungen zum Trotz bleibt Wahrheit im Alltag soziale 
Norm.15 Jeder Mensch lernt früh im Leben, was Wahrheit bedeutet.16 Wir kennen 
etwa unsere Namen und wissen, was es heißt, hierüber zu lügen.17 Der Mensch 
kann ganz offenbar „Partei nehmen für und gegen die Wahrheit“.18 Wer dabei er
tappt wird, absichtlich in wesentlichen Dingen von ihr abzuweichen, unwahrhaftig 
zu sein, muss auch in „postfaktischen Zeiten“ mit erheblichen sozialen Konsequen
zen rechnen.19 Für Peter Häberle stellt Wahrheit sogar einen Kulturwert des Ver
fassungsstaats dar, welcher sich damit von Hobbes’ „Authoritas, non Veritas facit 
Legem“20 abgrenze.21 Luhmann sieht es etwas nüchterner: „Wahrheit ist kein obers
ter Wert des Systems […], sondern nur eine Seite eines binären Codes.“22 

9 So z. B.: Cosentino, PostTruth World Order, 2020, S.  1 f., der insofern wie viele andere 
H.  Arendt, Truth and Politics, 1967, S.  554, folgt.

10 In dieser Richtung: J.-P. Schneider, Verwaltungsverfahren, in: HoffmannRiem/Schmidt
Aßmann/ Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, 2.  Aufl. 2012, §  28 Rn.  36; 
Rossen- Stadtfeld, Beteiligung, in: HoffmannRiem/SchmidtAßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grund
lagen des Verwaltungsrechts, 2.  Aufl. 2012, §  29 Rn.  108.

11 McIntyre, PostTruth, 2018, S.  5.
12 Die Wahl und Präsidentschaft von Donald Trump stehen wie kaum etwas anderes für das 

„postfaktische“ Zeitalter, weil Trump, anders als einige Präsidenten vor ihm, nicht für die eine 
große Lüge bekannt wurde, sondern schlicht dafür, dass er lügt. Siehe umfassend dokumentiert in: 
Kessler/Rizzo/Kelly (Hrsg.), Assault on Truth, 2020. Seine letzte Lüge im Amt – die vermeint
liche Manipulation der Wahl 2020 –, die verschiedentlich als „big lie“ bezeichnet wird (siehe hier
zu: Thiele, Lädierte Demokratie, RW 2022, 1, 17), ist nur die vielleicht folgenschwerste. 

13 Insbesondere wegen der Nutzung personenbezogener Daten durch Cambridge Analytica 
zur Beeinflussung mittels microtargeting, siehe: Weimer/de Ruijter, Regulating Risks, in: dies. 
(Hrsg.), Risks in the European Union, 2017, S.  1 – und weitere Beiträge in diesem Band.

14 Habermas, Erneuter Strukturwandel, Leviathan, Sonderband 37/2021, 470, 491; vgl. auch 
schon: Rossen-Stadtfeld, Beteiligung, in: HoffmannRiem/SchmidtAßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, 2.  Aufl. 2012, §  29 Rn.  108.

15 Sunstein, Falsehoods, Harv. J.L. & Tech. 2020, 388, 397 f.
16 Brons, Truth in Chinese Philosophy, Logos & Episteme 2016, 273, 277.
17 Frankfurt, On Truth, 2006, S.  10.
18 P. J. A. von Feuerbach, GeschworenenGericht, 1813, S.  120.
19 Dabei müssen es nicht einmal unbedingt die schweren Folgen einer Lüge sein, die diese so

zialen Konsequenzen hervorrufen. Ohne sehr gute Entschuldigung in wesentlichen Dingen ange
logen zu werden, wird allgemein als schwerer Affront aufgefasst, der ein Vertrauensverhältnis 
zerstört.

20 Hobbes, Leviathan, 1668, S.  133 (Kap.  26).
21 Häberle, Wahrheitsprobleme, 1995, S.  94.
22 Luhmann, Wissenschaft, 1992, S.  401; siehe im Detail unten: §  2 IV.3.



3II. „Noch ein Buch über Wahrheit?“

Gesellschaften verlassen sich allerdings nicht darauf, dass die soziale Norm der 
Wahrheit und die an ihr orientierte subjektive Wahrhaftigkeit in wesentlichen Ge
sellschaftsbereichen hinreichend effektiv sind. Überall dort, wo wesentliche Ent
scheidungen zu treffen sind, bedienen sie sich zum Schutz der Wahrheitsfindung 
rechtlicher Regulierung und anderer normativer Standards. Um dem Anspruch 
faktenbasierter Entscheidungsfindung gerecht zu werden, haben sich Institutionen 
und Verfahren herausgebildet, die der Wahrheitssuche verpflichtet sind: um die 
Rechte und Pflichten Einzelner zu konkretisieren, aber auch um gesellschaftlich 
bedeutende generelle Entscheidungen zu treffen. Das Recht trifft in seinen Verfah
ren einmal selbst Wahrheitsurteile, es reguliert aber auch die Wahrheitsfindung an
derer gesellschaftlicher Bereiche. 

II. „Noch ein Buch über Wahrheit?“23

Trotz oder gerade wegen der Aktualität und Grundsätzlichkeit der Thematik 
könn te man mit Recht so fragen. Über den Begriff der Wahrheit streitet die Philo
sophie immerhin seit ihren Anfängen.24 Auch in neuerer Zeit fehlt es nicht an Be
schäftigung mit ihm. Harry G. Frankfurt etwa setzte sich mit Wert und Begriff der 
Wahrheit auseinander, nachdem er mit dem „Bullshit“ ihren größten Feind enttarnt 
zu haben meinte.25 Die „nackte“ Wahrheit als Metapher untersuchte Hans Blumen-
berg.26 Ein „postfaktisches“, auch in der Digitalisierung begründetes Desinteresse 
für Wahrheit wurde bereits vielfach konstatiert.27 Wahrheit sei eben Meinungs
sache, meinte Kwasi Wiredu schon länger.28 Während Claus Kleber noch zur Ret
tung der Wahrheit aufrief,29 dachte Peter Tawny darüber nach, ob Wahrheit nicht 
ohnehin immer in der Krise sei.30 Jürgen Habermas sieht einen erneuten Struktur
wandel der Öffentlichkeit und fordert, der Fragmentierung und Entgrenzung von 
Öffentlichkeit insbesondere mit neuen Sorgfaltspflichten entgegenzutreten.31

Aus der Perspektive der Rechtswissenschaft sind Wahrheit und ihr Verhältnis 
zum Recht ebenfalls vielfach behandelt worden.32 Das Beweisrecht vor nationa 

23 Für die Disziplin der Philosophie fragt dies: T. Grundmann, Wahrheitstheorien, 2.  Aufl. 2019, 
S.  7.

24 Siehe: §  2.
25 Frankfurt, On Truth, 2006, S.  11–13. Zum „Bullshit“ siehe unten: §  2 IV.1.
26 Blumenberg, Nackte Wahrheit, 2019. 
27 Siehe statt vieler: Revault d’Allonnes, Brüchige Wahrheit, 2019, S.  11 ff.
28 Wiredu, Philosophy and an African Culture, 1980, S.  111 ff.
29 Kleber, Rettet die Wahrheit, 2.  Aufl. 2017.
30 Tawny, Krise der Wahrheit, 2021, S.  12 f.
31 Habermas, Erneuter Strukturwandel, Leviathan, Sonderband 37/2021, 470, 498. 
32 Peter Häberle setzte sich wie bereits erwähnt mit dem grundsätzlichen Verhältnis des Ver

fassungsstaats zur Wahrheit auseinander: Häberle, Wahrheitsprobleme, 1995, S.  9. Die Wahrheits
fähigkeit von Rechtsbehauptungen, also das Verhältnis des Rechts zu normativen Wahrheits
ansprüchen, untersuchte: U. Neumann, Wahrheit im Recht, 2004, S.  8.
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len33 und internationalen Gerichten34 wurde ebenso rechtsdogmatisch untersucht 
wie die Grundbegriffe des Beweisrechts rechtstheoretisch35. Internationales fact- 
finding wurde vor allem mit Blick auf die Menschenrechte betrachtet.36 Die Wirk
lichkeitskonstruktion des Rechts untersuchte Judith Froese hinsichtlich der Erfas
sung des Menschen in Gruppen und Kategorien.37 Dem Verhältnis der wahrheits
suchenden Wissenschaft zu Politik und Wirtschaft widmete sich, maßgeblich mit 
Blick auf Selbstbestimmung, Ausstattung und Patentschutz, Martin Schulte.38  Laura 
Münkler untersuchte eingehend das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie 
und (Experten)Wissen.39 Im Laufe der 2020 begonnenen Covid19Pandemie stan
den – erneut und verstärkt – die Vorläufigkeit und Unsicherheit wissenschaftlicher 
Erkenntnis, ihr Verhältnis zu politischer Entscheidung und gericht licher Kontrolle 
im Vordergrund.40 Ferdinand von Schirach schlug ein neues Menschenrecht vor, 
das ganz allgemein die Manipulation der Menschen verbieten und Amtsträger zur 
Wahrheit verpflichten soll.41

Der Vorgang der Wahrheitsfindung im Konkreten jedoch wird, jenseits allgemei
ner Aussagen zum Rechtsrahmen und zum Verhältnis verschiedener Akteure zu
ein ander, meist nicht im Detail behandelt. Dies gilt für viele philosophische Ab
handlungen.42 Dies gilt auch für die meisten rechtswissenschaftlichen. Der Vorgang 
der Tatsachenfeststellung wird in der deutschen juristischen Ausbildung,43 wenn 
überhaupt, nur am Rande behandelt.44 Die Ausbildung in der Auslegung und An
wendung des Rechts hat gegenüber der Ausbildung in der Tatsachenfeststellung 

33 Bücken, Internationales Beweisrecht, 2016; Möller, Tatsachenfeststellung im Asylprozess, 
2005.

34 Devaney, Factfinding before the ICJ, 2016; Quintana, Litigation at the ICJ, 2015; Combs, 
Factfinding without facts, 2010; Riddell/Plant, Evidence before the ICJ, 2009.

35 Upmeier, Fakten im Recht, 2010; Vergès/Vial/Leclerc, Droit de la preuve, 2015. 
36 P. Alston/Knuckey, Human Rights Factfinding, 2016. 
37 Froese, Wirklichkeit des Rechts, 2022, S.  169.
38 Schulte, Wissenschaftsfreiheit, VVDStRL 65 (2005), 110, 125 ff.
39 Münkler, Expertokratie, 2020, S.  7 f. 
40 Siehe mehrere Beiträge im Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 2021: Abdulsa-

lam, Stunde der Exekutive, JöR 2021, 487; Gärditz, Freie Wissenschaft, JöR 2021, 505; Klafki, 
Kontingenz des Rechts, JöR 2021, 584.

41 von Schirach, Jeder Mensch, 2021, S.  18 f.: Art.  2 und 4.
42 So ausdrücklich: Frankfurt, On Truth, 2006, S.  11–13. 
43 Die Ausbildung ist insofern aber auch bei der Polizei wohl noch verbesserungsfähig: 

 Hermanutz/Litzcke, Polizeiliche Vernehmungen, in: dies. (Hrsg.), Vernehmung in Theorie und 
Praxis, 2012, S.  73–76.

44 In Deutschland im Pflichtfachstoff der ersten juristischen Prüfung gar nicht, im zweiten 
Examen auch nur höchst kursorisch, siehe etwa: Anders/Gehle, Assessorexamen, 14.  Aufl. 2020, 
S.  80–82. Ebenso: Höcherl, Richterliche Überzeugung, in: Wasserburg/Haddenhorst (Hrsg.), 
Wahrheit im Strafverfahren, 1984, S.  21; vgl. im UK: Sweeney, Lure of „Facts“, in: S. R. Smith 
(Hrsg.), Applying Theory, 2007, S.  30; und schon: Montrose, Law of Evidence, Law Q. Rev. 1954, 
526, 528; und erneut: Twining, Taking Facts Seriously – Again, in: Roberts/Redmayne (Hrsg.), 
Evidence and Proof, 2007, S.  65 f. Im common lawRechtskreis wird zwar das „Law of Evidence“ 
gelehrt, das sich aber im Wesentlichen prozessrechtlichen Fragen widmet: Roberts, Law of Evi
dence, in: ders./Redmayne (Hrsg.), Evidence and Proof, 2007, S.  22 f.
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vollständig Priorität.45 Seit über 100 Jahren wird vergeblich eine rechtspsychologi
sche Ausbildung gefordert.46 

Zwar gibt es durchaus allgemeine Erkenntnisse, die mittlerweile zum fachlichen 
Allgemeinwissen zählen. So gilt es als selbstverständlich, dass das tatsächliche Ge
schehen (der „Rohsachverhalt“) juristisch auf das beschränkt wird, was für die 
rechtliche Bewertung erforderlich ist:47 Natürlich beeinflusst die Frage, die man 
stellt, die Aspekte der Realität, die man in den Blick nimmt.48 Darüber hinaus wird 
aber praktisch nie untersucht, wie sich die Wahrheitsfindung in rechtlichen und 
rechtlich mitgeformten Verfahren und Prozessen im Einzelnen tatsächlich voll
zieht. Dies gilt wohl erst recht für das öffentliche Recht, selbst dort, wo der Tatsa
chenfeststellung eine so hohe Bedeutung zukommt wie im Asylrecht.49 Dabei sind 
die Schwierigkeiten der Tatsachenfeststellung in rechtlichen Verfahren kein Ge
heimnis. Strafrichterinnen und richter etwa führen Fehlurteile ganz wesentlich 
auf diesen Bereich zurück.50

Die vorliegende Abhandlung widmet sich konkret und im Detail rechtlichen 
Verfahren und rechtlich mitgeformten Prozessen, die der Wahrheitsfindung dienen. 
Dabei nimmt sie maßgeblich den Umstand in den Blick, dass diese in der Praxis 
Störungen ausgesetzt sind, also Umständen und Verhaltensweisen, die ihre Ergeb
nisse dem Ziel der Wahrheitsfindung zuwider beeinflussen können.51 Denn all jene 
Prozesse und formalisierten Verfahren, die sich entwickelt haben, um unseren Be
darf an Tatsachen zu decken, scheinen in einem Maße in Bedrängnis zu sein, das 
letztlich ihre Funktionsfähigkeit in Frage stellen könnte.52 Die Mittel und Wege, 
auf denen wir Wahrheit suchen, scheinen ob der Komplexität der Herausforderun
gen und wirkmächtiger Störungen oft überfordert. 

Selbst die als besonders objektiv geltenden Naturwissenschaften stehen vor dem 
Problem, in entscheidenden Fragen so manchem als strategisches Werkzeug mäch
tiger Interessen zu erscheinen.53 Die Notwendigkeit und Vertrauenswürdigkeit von 

45 K. Peters, Strafprozeß, 4.  Aufl. 1985, S.  375; vgl. Twining, Rethinking Evidence, 1990, S.  109.
46 Fuchs, Recht und Wahrheit, 1908, S.  130, 149: „Nur ein in der Psychologie der Aussage und 

der Kunst der Vernehmung theoretisch und praktisch ausgebildeter Richter kann die freie Beweis
würdigung richtig handhaben.“

47 Larenz, Methodenlehre, 5.  Aufl. 2013, S.  267; siehe auch: Upmeier, Fakten im Recht, 2010, 
S.  28; Hilbert, Erkenntnisfunktion und Richtigkeitsgewähr, Die Verwaltung 2018, 313, 315 f.

48 Siehe hierzu: Upmeier, Fakten im Recht, 2010, S.  29.
49 Rothkegel, Tatsachenfeststellung im Asylverfahren, NVwZ 1990, 717, 718.
50 So jedenfalls das Ergebnis der Interviews bei: Böhme, Fehlurteil, 2018, S.  191.
51 Detaillierter zur Definition von Störfaktoren unten §  2 VI. Vgl. etwa im Asylrecht: Gyulai 

u. a., Credibility Assessment, Bd.  1, 2013, S.  57, 41: „distortion factor […] for example age; gender; 
sexual orientation or gender identity; educational background; trauma/PTSD; physical/mental 
health issues; shame, stigma or denial; communication difficulties; intercultural barriers; etc.“; 
UK Home Office, Assessing Credibility, 2015, S.  14.

52 Vgl. Rushdie, Truth, Lies, and Literature, The New Yorker, 31.5.2018: „breakdown in the old 
agreements about reality“.

53 Everson/Vos, Politicization of Science, in: dies. (Hrsg.), Uncertain Risks Regulated, 2009, 
S.  11–15.
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Expertenwissen wird entsprechend in Frage gestellt.54 Epistemische Autorität wird 
oft für autoritär gehalten.55 Im Zuge der „Flüchtlingskrise“ von 2015 wurde nicht 
nur offen die Objektivität staatlicher Entscheidungsprozesse, sondern überhaupt 
das Ziel der Wahrheitsfindung in Frage gestellt: „Nur in Deutschland hält man 
nämlich den Bescheid einer Behörde oder das Urteil eines Verwaltungsgerichts für 
eine höhere Form der Wahrheit […] Objektiv ist daran gar nichts, vor allem ist nie
mand der Wahrheit verpflichtet.“56 In Großbritannien haben Asylrichter selbst den 
Eindruck, dass der Erfolg oder Misserfolg einer Klage mit Blick auf die Glaubhaf
tigkeit des Vortrags stark von der Person des Richters bzw. der Richterin abhänge 
und insofern einer „Lotterie“ gleichkomme.57 Die Aufgabe der Medien, ein wahr
heitsgetreues Bild der Wirklichkeit zu zeichnen, ist in den letzten Jahren wohl am 
eindringlichsten hinterfragt worden.58 „Fake News“ scheinen allgegenwärtig,59 es 
drohe die „Infokalypse“.60 Vielfach und von verschiedensten Seiten wird ein Miss
brauch medialer Wahrheitsfindung zur politischen Einflussnahme beklagt. Lässt 
sich Wahrheit also, wenn überhaupt, nicht nur noch postmodernrelativistisch im 
Plural denken, ohne dass man objektiv entscheiden könnte, welche dieser Wahrhei
ten die bessere ist?61 

Der Begriff sowie die gesellschaftliche und rechtliche Funktion deskriptiver, tat
sächlicher Wahrheit, um die allein es im Folgenden gehen wird, werden eingangs 
beleuchtet (§  2), bevor Störung und Schutz der Wahrheitsfindung näher in drei Re
ferenzgebieten untersucht werden (§§  3–5). Die Erkenntnisse der allgemeinen Aus
führungen zur Grundstruktur der Wahrheitsfindung ergeben sich u. a. induktiv 
aus den Referenzgebieten und verweisen daher auf diese. Gleichzeitig schärfen sie 
aber auch den Blick dafür, was in der Untersuchung dieser Referenzgebiete wesent
lich ist. Den Erkenntnisgewinn für die Wahrheitsfindung, die Störung dieses Vor
gangs sowie die Abwehr solcher Störungen will die vorliegende Abhandlung in 
eben jener Praxis der Referenzgebiete gründen.62 Dabei wird diese Praxis theore
tisch und kritisch reflektiert werden. Die Störfaktoren und die Schutzmaßnahmen 
werden sich nicht restlos verallgemeinern lassen. Das Konkrete der Praxis exempli
fiziert indes die eingangs dargestellten abstrakten Grundstrukturen der Wahrheits
findung und ihrer Störung. Zum anderen wird in allen Rechtsgebieten deutlich, 

54 Weimer/de Ruijter, Regulating Risks, in: dies. (Hrsg.), Risks in the European Union, 2017, 
S.  1.

55 Campbell, Concept of Truth, 2011, S.  5.
56 Frank Lübberding, Die Verlogenheit des deutschen Asylrechts, FAZ, 28.5.2018, https://www.

faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tvkritikannewillinstitutionalisierteheuchelei15610922.html 
(abgerufen am 13.9.2022). 

57 Jarvis, Judge as Juror, Immigration Law Digest Winter 2003, 16, 19.
58 S. etwa, als journalistische Reaktion darauf: Kleber, Rettet die Wahrheit, 2.  Aufl. 2017.
59 Sunstein, #republic, 2017, S.  11; Habermas, Erneuter Strukturwandel, Leviathan, Sonder

band 37/2021, 470, 491.
60 Schick, Deep Fakes and the Infocalypse, 2020, S.  9 f.
61 J. Mair, Posttruth anthropology, 33:3 anthropology today, June 2017, 3; Campbell, Concept 

of Truth, 2011, S.  12; vgl. Kakutani, Death of Truth, 2018.
62 Vgl. zur soziologischen Sichtweise: Jubany, Culture of Disbelief, Int. Sociol. 2011, 74, 76.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-anne-will-institutionalisierte-heuchelei-15610922.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-anne-will-institutionalisierte-heuchelei-15610922.html
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worin die Störung gerade nicht besteht und worauf sich die Abwehr von Störungen 
richten muss, um für die rechtlichen und rechtlich geschützten Verfahren und Pro
zesse der Wahrheitsfindung gesellschaftliches Vertrauen zu generieren. Denn die 
Diagnose der „postfaktischen“ Gesellschaft geht fehl. Wir erleben vielmehr eine 
Vertrauenskrise, deren Ausdruck auch Polarisierung ist. Diese Krise kann nur 
überwunden werden, wenn die Wahrheitsfindung in einem angemessenen Sinne als 
objektive verstanden und in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden kann 
(§  6).

1. Zu den Referenzgebieten

Um möglichst verallgemeinerbare und belastbare Erkenntnisse zu gewinnen, wur
den äußerst unterschiedliche Referenzgebiete gewählt, denen gemeinsam ist, dass 
in ihnen Wahrheitsfindung ein zentrales Problem darstellt:63 das Pflanzenschutz
mittelrecht, das Asylrecht und das Medienrecht. In der Auswahl dieser Gebiete 
zeigt sich sogleich, dass – anders als Hannah Arendt aufbauend auf Gottfried Wil-
helm Leibniz64 noch meinte – nicht lediglich zufällige vergangene Ereignisse, die sie 
„Tatsachenwahrheiten“ (factual truth) nannte, gefährdet sind. Vielmehr sind es alle 
Wahrheiten – selbst jene wissenschaftlichen, die als „Vernunftwahrheiten“ (rational 
truth) reproduzierbar sein sollten und daher eigentlich weniger fragil scheinen.65

Der Umgang des Rechts mit naturwissenschaftlicher Wahrheit in regulatori
schen Verfahren wird mit Blick auf die Risikobewertung im Pflanzenschutzmittel
recht untersucht werden. In diesen regulatorischen Verfahren scheinen sich das 
Interesse an Wahrheitsfindung und wirtschaftliche Interessen oft besonders unver
söhnlich gegenüberzustehen.66 Seit der Staat zum Schutz von Umwelt, Mensch und 
Tier verstärkt tätig wird, hat sich immer wieder gezeigt, dass ein erhebliches Poten
tial für Störungen der Wahrheitsfindung in diesem Bereich besteht.67 Die Erneue
rung der Genehmigung des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs Glyphosat in den 
 Jahren 2011–2017 wird als Referenzfall herangezogen. Dieser Fall ist besonders ge
eignet, weil sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Einfluss hinsichtlich der 
Frage der Kanzerogenität des Wirkstoffs im Raum stehen. Politisch ist es vor allem 
die Frage gefühlter „postfaktischer“ Wahrheit.68 Wirtschaftlich sind es absichtliche 

63 Vgl. hierzu: Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren, 2009, S.  25.
64 Leibniz, Monadologie, 1714, Ziff.  33: „Il y a deux sortes de vérités, celles de Raisonnement et 

celles de fait. Les vérités de Raisonnement sont nécessaires […] et celles de fait sont contigentes“.
65 H. Arendt, Truth and Politics, 1967, S.  548. Ihr noch heute zustimmend: Revault d’Allonnes, 

Brüchige Wahrheit, 2019, S.  32, 67; ebenso die Unterscheidung aufgreifend und „wenig Anlass für 
Misstrauen“ in die Wissenschaft sehend: Tawny, Krise der Wahrheit, 2021, S.  9, 32 f.

66 Wagner/Steinzor, Principled Science, in: dies. (Hrsg.), Rescuing Science from Politics, 2006, 
S.  6. Allgemein zum Verhältnis von Wissenschaft und Wirtschaft: Weingart, Stunde der Wahr
heit?, 2001, S.  171 ff.

67 Siehe etwa: Fagin u. a., Toxic Deception, 1999, S.  80 ff.; Reiling, Wissensgenerierung bei Pri
vaten, in: Münkler (Hrsg.), Wissen im Recht, 2019, S.  182 f.; Jasanoff, Coproduction, in: dies. 
(Hrsg.), States of Knowledge, 2004, S.  3.

68 Verrett, Quo Vadis Pflanzenschutz?, in: Julius KühnInstitut (Hrsg.), 61. Deutsche Pflan
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Störmaßnahmen, die im letzten Jahrhundert erstmals und mit großem Erfolg von 
der Tabakindustrie in den USA eingesetzt wurden und die nun mit den sogenann
ten Monsanto Papers auch im Fall von Glyphosat zu beobachten waren.69 Aus der 
Erfahrung industrieller Störversuche in Regulierungsverfahren ist zwischenzeit
lich ein komplexes und umfassendes System an Schutzvorkehrungen entstanden, 
dessen Effektivität und Legitimität vor allem im Fall von Glyphosat umstritten 
bleibt. Diesen Schutzmechanismen, insbesondere den Grundsätzen Guter Labor
praxis sowie den Prüfrichtlinien der OECD und der EU, wurde bislang rechtswis
senschaftlich – trotz ihrer zentralen Bedeutung im Gefahrstoffrecht – fast keine 
Beachtung geschenkt.

Die Wahrheitssuche, auf die sich rechtliche Verfahren im Einzelfall begeben 
müssen, wird anhand des Asylrechts untersucht werden. Der Anspruch des Rechts
systems ist hier ebenso klar wie die hieran geäußerte Kritik: „[A]usschließlich Sa
che des Tatrichters ist, sich selbst die nach §  108 Abs.  1 Satz  1 VwGO notwendige 
Überzeugungsgewissheit von der Wahrheit des Parteivortrags zu verschaffen“.70 
Für eben jenes Rechtsgebiet spricht nicht nur die mit den Fallzahlen schwankende, 
hohe gesellschaftspolitische Bedeutung, sondern auch die besonderen Schwierig
keiten, denen sich die Wahrheitssuche in diesem Bereich gegenübersieht. Die Be
weissituation, die sich im Asylverfahren zudem oft auf Auslandssachverhalte be
zieht, ist in aller Regel prekär. Der Gesetzgeber und die Rechtsprechung reagieren 
seit Jahrzehnten immer wieder, um diesen Schwierigkeiten in der Wahrheitssuche 
zu begegnen. Die Untersuchung wird sich auf die Feststellung der Flüchtlings
eigen schaft nach §  3 AsylG fokussieren, die von der individuellen Verfolgung der 
Antragstellenden abhängt. Dieser Schutzstatus ist – im Gegensatz zum Asylrecht 
nach Art.  16a GG –71 praxisrelevant, auch dann, wenn bereits ein subsidiärer Schutz 
zuerkannt wurde. Denn der Flüchtlingsstatus geht mit mehr Rechten einher, was 
auch Anreiz für eine missbräuchliche Geltendmachung sein kann. Diese Frage nach 
einem möglichen Rechtsmissbrauch durch Antragstellende ist ein ebenso ständiger 
Begleiter des Asylverfahrens wie die Möglichkeit folgenschwerer Fehler und (ggf. 
gar rassistisch motivierter) Willkür.72 Diese Tatsachenfeststellung im Asylrecht, 
auf der die Prognose einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit der Verfolgung beruht, 

zenschutztagung, 2018, S.  162 f.: „Heutzutage tragen Emotionen in der Gesellschaft und Politik 
oft mehr als die Fakten zu Entscheidungen bei.“; siehe auch etwa: BTDrs. 19/3773; BTPlenar
protokoll 19/63, 20.11.2018, S.  7272.

69 Donati, Glyphosate Saga, EJRR 2020, 148, 149.
70 VGH München, Beschl. v. 25.6.2019 – 9 ZB 19.31841 –, Rn.  4, juris.
71 Seit dem Asylkompromiss von 1993 kann dieses Recht praktisch nur noch erfolgsverspre

chend geltend machen, wer auf dem Luft oder Seeweg nach Deutschland einreist. Diese Fälle 
machen aber nur einen verschwindend geringen Anteil der Gesamtfallzahlen aus. Im Übrigen 
sind die Erkenntnisse übertragbar. 

72 Siehe schon die Diskussion zum Referat von Köfner, in: ders./Nicolaus (Hrsg.), Probleme 
des Asylrechts, 1983, S.  90–94. In Kanada lehnte ein Entscheider des kanadischen Immi gration 
and Refugee Board drei Jahre lang alle Asylanträge ab. Statistisch ist es praktisch ausgeschlossen, 
dass tatsächlich keiner dieser Menschen einen Schutzanspruch hatte: Rehaag, „I Simply Do Not 
Believe“, WRLSI 2017, 38, 38. Siehe näher: §  4 IV.1.
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gehört sicher zu den komplexesten und schwierigsten Entscheidungsproblemen im 
Recht.73 Gleichwohl wurde ihr bislang in Deutschland nicht die ihr gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet.74 Die in Deutschland richterrechtlich anerkannten Re
alitätskriterien, die ihren Ursprung in der Aussagepsychologie haben, werden ent
sprechend umfassend aufgearbeitet. Trotz ihrer äußerst hohen praktischen Bedeu
tung fehlt es hieran bislang.

Mit dem Medienrecht75 und dem ihm eng verbundenen Äußerungsrecht wird zu
letzt untersucht, wie das Recht den allgemeinsten Wahrheitsfindungsprozess demo
kratischer Gesellschaften, nämlich den öffentlichen Diskurs reguliert. Die Bedeu
tung der Meinungsfreiheit und der Medienfreiheiten für diese Wahrheitssuche, also 
die grundsätzliche Freiheit des öffentlichen Diskurses, wurde bereits vielfach thema
tisiert.76 Seit 201677 und erneut verstärkt seit Beginn der Covid19Pandemie im Jahr 
202078 haben das Medienrecht und dessen Umgang mit Wahrheit jedoch noch mehr 
an Bedeutung gewonnen. Die Veränderung des medialen Diskurses durch die Digi
talisierung, insbesondere auch durch die sozialen Medien, wird vielfach zum Anlass 
genommen, eine stärkere Regulierung medialer Wahrheitsfindung zu fordern oder 
bereits umzusetzen. An der Fähigkeit des öffentlichen Diskurses, aus eigener Kraft 
der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, zweifelt man mittlerweile selbst in den 
USA, die traditionell der Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gewicht beimessen, pro
minent zum Beispiel der renommierte USVerfassungsrechtler Cass R. Sunstein.79 

In Deutschland hat insbesondere der neue Medienstaatsvertrag aus dem Jahr 
2020 Möglichkeiten zur Durchsetzung der medienrechtlichen Wahrheitspflicht ge

73 R. Thomas, Credibility of Asylum Claims, EMIL 2006, 79, 86.
74 Vgl. auch international: Noll, Credibility Assessment, in: Costello/Foster/McAdam (Hrsg.), 

Oxford Handbook of Refugee Law, 2021, S.  610: „Doctrinal analysis of evidence within asylum 
law remains sparse, and the field of procedural law research has not taken more than a fleeting 
interest in the oddities of asylum adjudication.“

75 Das Medienrecht hat vielfach Interessen der Allgemeinheit zum Gegenstand und öffentlich 
rechtliche Normen regulieren mediales Handeln in vielgestaltiger Weise. Nichtsdestotrotz ist Me
dienrecht eine Materie, die klassische Disziplingrenzen überschreitet und insbesondere im Privat
recht praxisrelevant wird: Beater, Medienrecht, 2.  Aufl. 2016, Rn.  357, 361, 1220. Die journalisti
sche Wahrheits bzw. Sorgfaltspflicht, die sich aus den Landespressegesetzen ergibt, wird trotz 
der Tatsache, dass sie neben privaten unzweifelhaft auch öffentlichen Interessen dient, nicht 
 unstrittig dem öffentlichen Recht zugeordnet, siehe hierzu: Cornils, in: M. Löffler u. a. (Hrsg.), 
Presserecht, 6.  Aufl. 2015, Einleitung Rn.  74–80. Diese Pflicht basiert aber jedenfalls teilweise auf 
verfassungs, europa und völkerrechtlichen Vorgaben und wird durch diese mitgeprägt. Genauso 
wirkt das Verfassungsrecht (im Wege mittelbarer Drittwirkung) auf die Auslegung und Anwen
dung sowohl zivilrechtlicher Ansprüche als auch auf den strafrechtlichen Rechtfertigungsgrund 
der Wahrnehmung berechtigter Interessen aus §  193 StGB ein, vgl.: Vendt, in: Paschke u. a. (Hrsg.), 
Hamburger Kommentar, 4.  Aufl. 2020, 33. Abschnitt Rn.  36.

76 Rühl, Tatsachen, 1998; Trute, Informationsordnung, VVDStRL 57 (1997), 216, 256.
77 Zu dieser Zäsur siehe unten: §  5 I.
78 Siehe z. B.: EK, Tackling COVID19 disinformation – Getting the facts right, 10.6.2020, 

JOIN(2020) 8 final.
79 Sunstein, Falsehoods, Harv. J.L. & Tech. 2020, 388; siehe auch: Franks, AntiSocial Con

tract, 2021, S.  12: Ungenügende Regulierung habe geführt zu einer „society drowning in false
hood, propaganda, cruelty, and cowardice“; Franks, Cult of the Constitution, 2019, S.  199 ff.
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schaffen, die es so bislang nicht gab und deren Verfassungsmäßigkeit bezweifelt 
wird.80 Die Europäische Union wird mit einem ganzen Bündel an (umstrittenen) 
Maßnahmen zur Abwehr von Desinformation tätig. Im Bundestag wird etwa ge
fragt, ob Maßnahmen der EU darauf zielen, dass „nur noch einseitige regierungs 
und EUgenehme Nachrichten bzw. Informationen verbreitet werden“.81 Dass dies 
tatsächlich die intendierte Stoßrichtung der Maßnahmen ist, scheint zwar ausge
schlossen. Doch auch Maßnahmen, die in gutem Glauben zur Erreichung eines 
 legitimen Zwecks eingesetzt werden, können mit Blick auf Meinungs und Presse
freiheit problematisch sein. Zumindest ist es ein Problem für Maßnahmen, die dem 
Schutz der Wahrheitsfindung dienen sollen, wenn sie selbst als Störfaktor der 
Wahrheitsfindung wahrgenommen werden können.

Die drei Referenzgebiete stehen im Übrigen exemplarisch dafür, dass der demo
kratisch legitimierte Gesetzgeber Wahrheitsurteile im hier untersuchten Sinne in 
der Regel nicht selbst trifft.82 Vielmehr schafft er spezialisierte Verfahren der Wahr
heitsfindung und gibt gesellschaftlichen Wahrheitsfindungsprozessen einen recht
lichen Rahmen. Aufbauend auf deren Erkenntnissen trifft er Entscheidungen, die 
insbesondere auch Werturteile darüber umfassen, wie mit verbleibenden Unsicher
heiten umzugehen ist.83

2. Zur Methodik

Die vorliegende Abhandlung soll die Praxis untersuchen und praxisrelevant sein. 
Hierfür gilt es, den anwendbaren Rechtsrahmen der Wahrheitsfindung und ihrer 
Schutzvorkehrungen entsprechend darzulegen. Dabei werden Rechtskomplexe 
aufgearbeitet, die für die Wahrheitsfindung in der Praxis von ganz entscheidender 
Bedeutung sind, in der deutschen rechtswissenschaftlichen Literatur bislang aber 
kaum Aufmerksamkeit erfahren haben. Dies gilt im Asylrecht für die Realitätskrite
rien und im Pflanzenschutzmittelrecht insbesondere für den WeightofEvidence 
Ansatz, die Grundsätze Guter Laborpraxis und Prüfmethoden. 

Dieser Rechtsrahmen ist vielfach ebenenübergreifend ausgestaltet. So ist das 
deutsche öffentliche Recht im Asylverfahren teilweise europarechtlich determi
niert. Das Europarecht wiederum knüpft auch an völkerrechtliche Normierungen 
an: an die Genfer Flüchtlingskonvention und im Pflanzenschutzmittelrecht an die 
Grundsätze Guter Laborpraxis und Prüfrichtlinien der OECD. In der medien
rechtlichen Praxis spielt, entsprechend der GörgülüRechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts, die Spruchpraxis des EGMR eine bedeutende Rolle bei der 
Auslegung deutscher Grundrechte und muss entsprechend mit in den Blick genom
men werden.84 

80 Siehe: §  5 III.4.b)bb).
81 BTPlenarprotokoll 19/153, S.  19081.
82 Der Untersuchungsausschuss ist insofern ein Sonderfall.
83 Siehe insbesondere zur Rolle des Risikomanagers: §  3 V.3.
84 BVerfGE 111, 307 (315 ff.) – Görgülü.
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275, 281, 291, 327, 339, 344, 351, 354, 390, 
416, 558, 574

Verfallserscheinungen 421, 562, 575
Verfolgungsgeschichte 25, 33, 55, 70, 73, 

233, 236, 343, 556, 571
– Kernbereich 254, 302 f., 315
Verfolgungswahrscheinlichkeit 247
Verhaltenskodex zur Abwehr der Des

information 482 f., 515
Verlässlichkeit
– Experten 559
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Viralität 422, 504
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189, 196, 199 f., 560
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Vulnerabilität 350
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– Kohärenztheorie 14, 26 f., 47, 49, 73
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64, 72, 554
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Wiredu, Kwasi 3, 50
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